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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_46/2021 Urteil vom
12. Juli 2021 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Hohl, Präsidentin,
Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführerin, gegen
1. B.B.________, 2. C.B.________, Beschwerdegegner. Gegenstand Mieterausweisung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern, 2. Zivilkammer, vom
31. Mai 2021 (ZK 21 263 [264]). In Erwägung, dass das Regionalgericht
Emmental-Oberaargau das Gesuch der Beschwerdegegner vom 20. März 2021 um
Ausweisung mit Entscheid vom 4. Mai 2021 guthiess und die Beschwerdeführerin
verurteilte, den Beschwerdegegnern die von ihnen gemieteten Objekte
(4.5-Zimmerwohnung, Einstellhallenplatz Nr. 12, Bastelräume Nr. 02 und 03) an der
U.________strasse in V.________ bis spätestens am 21. Mai 2021 vollständig geräumt und
einwandfrei gereinigt zu übergeben und ihnen die Schlüssel auszuhändigen, unter
Androhung der Zwangsvollstreckung und der Bestrafung nach Art. 292 StGB für den
Unterlassungsfall; dass das Obergericht des Kantons Bern auf eine von der
Beschwerdeführerin dagegen erhobene Berufung mit Entscheid vom 31. Mai 2021 mangels
hinreichender Begründung des Rechtsmittels nicht eintrat; dass es dabei festhielt, dass eine
Erstreckung des Mietverhältnisses, um welche die Beschwerdeführerin ersuche, bei
Kündigungen wegen Zahlungsrückstandes des Mieters ausgeschlossen sei; dass es
gleichzeitig das von der Beschwerdeführerin für das Berufungsverfahren gestellte Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit der Berufung abwies; dass die
Beschwerdeführerin gegen diesen Entscheid mit Eingabe vom 8. Juli 2021 beim
Bundesgericht Beschwerde erhob und gleichzeitig darum ersuchte, es sei ihr für das
bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ein
unentgeltlicher Rechtsbeistand beizugeben; dass in einer Beschwerde an das Bundesgericht
unter Bezugnahme auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheides dargelegt werden
muss, welche Rechte der beschwerdeführenden Partei durch das kantonale Gericht verletzt
worden sind ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), wobei eine allfällige Verletzung der
bundesrechtlichen Verfassungsrechte vom Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft
wird, sondern nur dann, wenn solche Rügen in der Beschwerdeschrift ausdrücklich erhoben
und begründet werden ( Art. 106 Abs. 2 BGG ); dass das Bundesgericht seinem Entscheid



den Sachverhalt zugrunde legt, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ),
und es davon nur abweichen kann, wenn eine Sachverhaltsfeststellung offensichtlich
unrichtig, mithin willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ), was die beschwerdeführende Partei
präzise geltend zu machen hat; dass eine Beschwerde - abgesehen von der hier nicht
gegebenen Ausnahme nach Art. 43 BGG - innert der Beschwerdefrist mit einem Antrag und
vollständig begründet einzureichen ist ( Art. 42 Abs. 1 BGG ) und eine Ergänzung der
Beschwerdebegründung nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht zugelassen werden kann (
BGE 134 II 244 E. 2.4; 133 III 489 E. 3.3); dass es sich bei der Beschwerdefrist nach Art.
100 Abs. 1 BGG um eine gesetzliche Frist handelt, die nach Art. 47 BGG nicht erstreckt
werden kann, und dass die Frist im vorliegenden Fall am 9. Juli 2021 ablief, nachdem der
angefochtene Entscheid der Beschwerdeführerin am 9. Juni 2021 zugestellt wurde ( Art. 44
Abs. 1 und Art. 100 Abs. 1 BGG ); dass die vorliegende Beschwerde erst am 12. Juli 2021,
d.h. nach Fristablauf, beim Bundesgericht einging; dass damit schon im Zeitpunkt des
Eingangs der Beschwerde beim Bundesgericht keine Möglichkeit mehr bestand, dass die
Beschwerdeführerin zur fristgerechten Verbesserung ihrer Beschwerde einen
Rechtsbeistand hätte beiziehen können; dass das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung
für das vorliegende Beschwerdeverfahren deshalb, und weil in diesem keine weiteren
prozessualen Schritte zu unternehmen sind, gegenstandslos ist; dass die Beschwerdeschrift
vom 8. Juli 2021 den vorstehend dargestellten Anforderungen an die Begründung
offensichtlich nicht genügt, weil die Beschwerdeführerin darin keine hinreichend
begründeten Rügen gegen den angefochtenen Entscheid des Obergerichts erhebt, in denen
sie rechtsgenügend darlegen würde, welche Rechte dieses inwiefern verletzt haben soll,
namentlich indem es auf ihre Berufung mangels hinreichender Begründung nicht eintrat
und ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Berufungsverfahren wegen
Aussichtslosigkeit der Berufung abwies; dass nach dem Ausgeführten auf die Beschwerde
nicht eingetreten werden kann, da sie offensichtlich nicht hinreichend begründet ist ( Art.
108 Abs. 1 lit. b BGG ); dass vorliegend ausnahmsweise auf die Erhebung von
Gerichtskosten zu verzichten ist (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG), womit auch das Gesuch
um Befreiung von diesen Kosten gegenstandslos wird; dass die Beschwerdegegner keinen
Anspruch auf eine Parteientschädigung haben, da ihnen aus dem bundesgerichtlichen
Verfahren kein Aufwand entstanden ist ( Art. 68 Abs. 1 BGG ); erkennt die Präsidentin: 1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben und
es wird keine Parteientschädigung gesprochen. 3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem
Obergericht des Kantons Bern, 2. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 12. Juli
2021 Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Die
Präsidentin: Hohl Der Gerichtsschreiber: Widmer
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